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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.10.2019 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

seit langer Zeit schon, sind notwendige Absenkungen von Bordsteinen aus Gründen der 

Barrierefreiheit sowie für Kinderwagen und Radverkehr Thema in der Stadt Erfurt. Erst kürzlich 

berichtete die Thüringer Allgemeine über halblegale Lösungsansätze. Daher erlaube ich mir die 

folgenden Fragen zum Thema Bordsteinabsenkungen: 

 

1. Wann kann der Bordstein vor Video Buster am Juri-Gagarin Ring 158 (siehe Foto im 

Anhang) abgesenkt werden?  

2. Gibt es eine Systematik in der Stadtverwaltung zur Anzeige von Bordsteinen, die 

wünschenswerter Weise abzusenken wären? Wie sieht diese aus? Wer ist Ansprechpartner/ 

Ansprechpartnerin?  

 

Herzlichen Dank für die Beantwortung der Fragen  

 

Anlagenverzeichnis 

Anlage Foto 

 

 

 

18.10.2019, gez. i.A. Meusel   

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion Mehrwertstadt Erfurt, Herr 

Perdelwitz 
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